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Reglement für die Erhebung einer Konzessionsabgabe Stromversorgung 
 
 
Die Einwohnergemeinde Oppligen erlässt gestützt auf Art. 12 des Bundesgesetzes über die Stromver-
sorgung vom 23. März 2007 (StromVG, SR 734.7) folgendes Reglement: 
 
A. Allgemeinde Bestimmungen 
  
Zweck Art. 1 1 Mit diesem Reglement wird die rechtliche Grundlage geschaffen, damit 

der Gemeinderat Oppligen mit Energieversorgungsunternehmen, nachfolgend 
EVU genannt, einen Konzessionsvertrag abschliessen und eine Konzessions-
abgabe für die Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes durch das EVU er-
heben kann. 
 
2 Das EVU in der Gemeinde Oppligen ist die BKW AG. 

  
Benützung des öffentli-
chen Grundes 

Art. 2 1 Das EVU ist ausschliesslich berechtigt, den öffentlichen Grund der Ge-
meinde Oppligen für den Bau, den Betrieb und den Unterhalt seiner ober- und 
unterirdischen Anlagen für die Versorgung mit elektrischer Energie in An-
spruch zu nehmen. 
 
2 Der Gemeinderat Oppligen vereinbart mit dem EVU die Einzelheiten der Be-
nützung des öffentlichen Grundes. 

  
B. Bemessung und Abgaben 
  
Konzessionsabgabe für 
die Elektrizitätsversor-
gung 

Art. 3 1 Das EVU bezahlt der Gemeinde Oppligen für das Recht auf Benüt-
zung des öffentlichen Grundes im Bereich der Elektrizitätsversorgung eine 
Konzessionsabgabe von maximal 1.5 Rappen pro Kilowattstunde (kWh) der 
aus dem Verteilnetz an Endkundinnen und Endkunden ausgespeisten Energie. 
 
2 Die Abgabe ist auf CHF 300.00 pro Jahr und Zähler beschränkt. 
 
3 Das EVU belastet diese Abgabe den Endkundinnen und Endkunden anteil-
mässig als Abgabe der Leistung an das Gemeinwesen gemäss der Stromver-
sorgungsgesetzgebung als Bestandteil des Nutzungsentgelts. 
 
4 Der Gemeinderat Oppligen schliesst mit dem EVU einen Konzessionsvertag 
ab und vereinbart mit dem EVU die Höhe der Konzessionsabgabe im Rahmen 
von Absatz 1 und 2 vorstehend. 

  
C. Schlussbestimmung 
  
Inkrafttreten Art. 4 Dieses Reglement tritt mit Beschluss der Gemeindeversammlung auf 

den 1. Juli 2024 in Kraft. 
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D. Genehmigung 
  
Beschluss Art. 5 Die Gemeindeversammlung hat dieses Reglement für die Erhebung ei-

ner Konzessionsabgabe Stromversorgung am 27. Mai 2024 beschlossen. 
  

Einwohnergemeinde Oppligen 
 
 
 
Peter Schmid Cornelia Gehrken 

 Präsident Gemeindeschreiberin 
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E. Auflagezeugnis 
 
Das Reglement für die Erhebung einer Konzessionsabgabe Stromversorgung lag 30 Tage vor dem Be-
schluss der Gemeindeversammlung öffentlich auf. Die Auflage wurde im amtlichen Anzeiger Nr. 17 vom 
25. April 2024 bekannt gegeben. 
 
Oppligen, 1. Juli 2024 Einwohnergemeinde Oppligen 

 
 
 
Cornelia Gehrken 
Gemeindeschreiberin 

 


